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„Handlungsanleitung zur Entsorgung von freigemessenen Abfällen auf 

Deponien in Baden-Württemberg (4. August 2015): 
 

o Vereinbarung unter dem Dach des Landkreis- und Städtetags 

o zwischen Umweltministerium Ba-Wü, Entsorgern und Abfallproduzenten 

„Handlungsanleitung“ (1) 

Erklärtes Ziel der Handlungsanleitung: 

 

o weitere Reduzierung möglicher Risiken 

o Sicherstellung, dass auf einer Deponie nur Material angenommen wird, das 

den Bedingungen der Freigabebescheide entspricht 

o Ziel der kommunalen Deponiebetreiber ist es 

 dem Bevölkerungs-, Umwelt- und Arbeitsschutz auf höchstem Niveau 

Rechnung zu tragen  

 das Vertrauen in der Öffentlichkeit zu erhöhen  

 größtmögliche Transparenz zu erreichen 

 (Zur Einhaltung des 10 µSv-Konzepts wären die zusätzlichen Maßnahmen nicht 

erforderlich) 



Vereinbarte Maßnahmen: 
 

o Konzentration der Anlieferungen auf wenige Tage im Jahr 

o Anlieferungen staubfrei, grundsätzlich in verschlossenen Big-Bags 

o nach Ende des Einbaus zügige Abdeckung 

o kein Einbau in Deponieabschnitte mit organischen Abfällen (Einbau vor 1.6.05) 

o Dokumentation des Einbauorts 

o 100%-Überprüfung durch Sachverständigen der atomrechtl. Aufsichtsbehörde 

o beim Abfallerzeuger Verplombung der freigemessenen Abfälle und des 

Ladungsträgers für den Transport durch den Sachverständigen 

o Deponiebetreiber erhält die Möglichkeit, sich vom ordnungsgemäßen Ablauf 

der Bereitstellung der Abfälle zu überzeugen 

o Deponiebetreiber kann Sachverständigen mit stichprobeweisen Kontrollen 

beauftragen 

o alle Anlieferungen werden vom Deponiebetreiber einer Plausibilitätsprüfung 

anhand der Dokumente unterzogen 

o Nach einer angemessenen Erprobungsphase der Anwendung soll die 

Handlungsanleitung überprüft werden 

„Handlungsanleitung“ (2) 



Möglichkeit der Dokumentation mittels Bildaufzeichnung: 
 

o Aufzeichnung der Messvorgänge des Betreibers in Form eines Filmes mit 

Datum und Uhrzeit 

o ergänzt die beim Deponiebetreiber vorzulegenden Dokumente 

o zählt zur grundlegenden Charakterisierung nach Deponieverordnung 

o bis zum Ende der Nachsorgezeit der Deponie aufzubewahren 

o Bildaufzeichnung wird vom Sachverständigen der atomrechtlichen 

Aufsichtsbehörde vollständig geprüft 

o Sachverständiger des Deponiebetreibers kann stichprobenartig prüfen 

 

„Handlungsanleitung“ (3) 
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Anlagen und Landkreise 



Müllverbrennung in Mannheim (MHKW der MVV) 

o 2017: Bewertung der Geeignetheit der Anlage 

durch Öko-Institut im Auftrag der MVV 

o am 01.03.2018 verplombter „Probe“-Transport 

von KKP-Abfällen zur MVV 

o im Sommer 2019 Verständigung über 

„Annahmebedingungen“ bezüglich der 

Anlieferungen aus dem Landkreis Karlsruhe 

o darin auch Elemente der „Handlungsanleitung“ 

übernommen: 

 staubfreie Anlieferung 

 Verplombung des Transportmittels durch den 

Sachverständigen der atomrechtlichen 

Aufsichtsbehörde 

Stand der Entsorgung (1) 

Plombe 



Abfälle des GKN / Beseitigung auf den Deponien  

„Am Froschgraben“ und „Burghof“ 

o Seit Anfang 2016: Fachliche Unterstützung des Deponiebetreibers 

(AVL) bei der Öffentlichkeitsarbeit durch das Öko-Institut 

o Oktober 2016: Messprogramm an den Deponien 

 ODL (Ablagerungsflächen + öffentlicher Raum) 

 In-situ-γ-Spektrometrie (Ablagerungsflächen + öffentlicher Raum) 

 Boden-Tiefenprofil (Umgebung, γ-Spektrum) 

 Sickerwasser (H-3, γ-Spektrum, Gesamt-α, Gesamt-β, Uran-

Isotopen-Zusammensetzung) 

 Grundwasser (H-3) 

o seither: ¼-jährliche Messung von H-3 im Sickerwasser 

(Ablagerungsflächen freigegebener Abfälle und andere 

Ablagerungsflächen, Grundwasser) 

o Ergebnis: kein erkennbarer Einfluss der früheren Ablagerungen 

o öffentliche Vorstellung der Ergebnisse Ende 2016 

o Veröffentlichung der weiteren Messergebnisse über Jahresberichte 

 

Stand der Entsorgung (2) 



Abfälle des GKN / Beseitigung auf den Deponien „Am Froschgraben“ und 

„Burghof“ (Fortsetzung) 

o Festlegung des Ablaufs bei der Anlieferung, um möglichst schnelle 

Abdeckung der Abfälle zu erreichen, durch die AVL 

 Ende 2017: Vorstellung des Entwurfs / Diskussion mit AVL-Aufsichtsrat 

sowie u. a. den Bürgermeistern der Deponiestandortgemeinden 

 anschließend Vorstellung auf zu diesem Punkt öffentlicher AVL-

Aufsichtsratssitzung 

 Veröffentlichung der AVL-„Handlungsanleitung“ 

 Presseresonanz überwiegend sachlich 

Stand der Entsorgung (3) 



Abfälle des KWO / Beseitigung auf der Deponie  

Buchen-Sansenhecken 

o seit Ende 2013: Fachliche Unterstützung des Deponiebetreibers (AWN) bei der 

Öffentlichkeitsarbeit durch das Öko-Institut 

o Ende 2013: öffentliche Info-Veranstaltung an der Deponie 

o 2014: Bewertung der Geeignetheit der Deponie durch das Öko-Institut 

o Anfang 2017: Messung von H-3 im Sickerwasser (Beweissicherung) und 

Bewertung der im Rahmen der allgemeinen Umweltüberwachung 1988 bis 2006 

an der Deponie erhobenen Messdaten; keine Auffälligkeiten 

o Sept. 2018: Anmeldung des ersten Entsorgungsloses 

o 23.10.2018 im KWO 

 100%-Kontrollmessungen durch TÜV Süd (FMA und In-situ-γ-Spektroskopie) 

 Verplombung der Big-Bags und anschließend des Containers 

 Begleitung durch Öko-Institut im Auftrag AWN, anschließend Bestätigung der 

Einhaltung der Freigabewerte und der Verplombung 

 Pressetermin mit Möglichkeit von Fernsehaufnahmen der Freimessung  

 objektive Berichterstattung in den Medien 

Stand der Entsorgung (4) 



Abfälle des KWO / Beseitigung auf der Deponie  

Buchen-Sansenhecken (Fortsetzung) 

o 30.11.2018: Zustimmung des Umweltministeriums BaWü zur Verbringung auf 

die Deponie 

o AWN gibt Kalenderwoche die Anlieferung öffentlich bekannt 

o 11.12.2018: Verplombung des Transportmittels durch TÜV Süd im KWO 

o 12.12.2018: Anlieferung und Einbau auf der Deponie, EnBW-Pressemittelung 

o objektive Berichterstattung in den Medien 

o intensive Akteneinsicht bei AWN durch Bürgerinitiative 

Stand der Entsorgung (5) 



Presseberichte zur Anlieferung in Buchen-Sansenhecken 

Stand der Entsorgung (6) 



Presseberichte zur Anlieferung in Buchen-Sansenhecken 

Stand der Entsorgung (7) 



Abfälle des KWO / Beseitigung auf der Deponie  

Buchen-Sansenhecken (Fortsetzung) 

o Aug. 2019: Anmeldung von vier Entsorgungslosen (Betonblöcke Reaktorgrube 

und Bioschild) 

o 4.-6.+11.09.2019 im KWO zu Los 1 (ca. 105 Mg, 184 Big-Bags) 

 100%-Kontrollmessungen durch TÜV Süd (FMA und In-situ-γ-Spektrometrie) 

für Gebinde ohne Videodokumentation der Betreibermessung (62 Kontrollen) 

 10%-Kontrollmessungen durch TÜV Süd bei vorliegender 

Videodokumentation (14 Kontrollen) 

 Verplombung der Big-Bags und anschließend des Containers 

 Begleitung durch Öko-Institut im Auftrag AWN, anschließend Bestätigung der 

Einhaltung der Freigabewerte und der Verplombung 

 auch AWN-Mitarbeiter an einem Tag im KWO 

Stand der Entsorgung (8) 



Abfälle des KWO / Beseitigung auf der Deponie  

Buchen-Sansenhecken (Fortsetzung) 

o bis vrstl. Mitte Nov. 2019: Los 2 (ca. 219 Mg, 67% Video), Los 3 (ca. 160 Mg, 

95% Video), Los 4 (ca. 110 Mg, 100% Video) 

 Kontrollen durch TÜV Süd wie Los 1 

 Kontrolle durch Öko-Institut für AWN an einem Tag je Los 

 Anlieferung an Deponie geplant für Mitte Nov. 2019 bis Jan. 2020 

o Kontrollaufwand für die vier Lose (ca. 600 Mg) im KWO 

 ca. 220 Kontrollmessungen TÜV Süd 

 7 Arbeitstage AWN-Gutachter im KWO 

 

Stand der Entsorgung (9) 



Abfälle des KKP und der KTE 

o Landkreis Karlsruhe verfügt über keine eigene Deponie 

o Landkreis, der sonst Abfälle übernimmt, lehnt dies für die zur Beseitigung 

freigegebenen Abfälle ab 

o bisher keine Lösung 

 

Stand der Entsorgung (10) 



Überwiegend objektive Berichterstattung in den lokalen Medien kann erreicht 

werden durch 

o Kommunikation der Hintergründe der Freigabe und der Geringfügigkeit der 

Risiken 

o Demonstration größtmöglicher Sorgfalt und intensiver Überwachung bei 

der Durchführung 

 im KKW 

 an der Deponie 

o Transparenz (nächste Schritte öffentlich ankündigen, erfolgte Schritte 

bekannt geben) 

 

Der in Baden-Württemberg betriebene Aufwand ist groß, muss aber in 

Relation zu den Alternativen gesehen werden. 

Fazit 



Vielen Dank  

für Ihre  

Aufmerksamkeit! 

 


